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• Umweltbelastung durch PFAS, Carbonfasern und Mikroplastik

• Bereits bestehende Stromüberproduktion in der Region

• Erhebliche Zweifel an der methodischen Qualität des zugrundeliegenden 

GutachtensIch fordere daher die vollständige Rücknahme der betreffenden 

Fläche aus dem Entwurf des RROP 2025.









Es wird nicht deutlich, zu welchem Gutachten der Einwender Zweifel an der 

methodischen Qualität hat. Deshalb kann dazu nicht Stellung genommen werden. 

Die vorgebrachten Belange stehen der Festlegung des Vorranggebietes 

Windenergienutzung nicht entgegen, der Forderung der Stellungnahme wird daher 

nicht gefolgt.
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Zum Thema Windenergienutzung:

• Die Einstufung der Schutzzone II weder als Tabuzone A noch als Tabuzone B ist 
unter Einbezug der Rechtsprechung des OVG Lüneburg (z.B. Urteil vom 
08.02.2022, 12 KN 51/20) zu überprüfen.

• Herleitung der Inanspruchnahme der VR Wald muss stärker begründet werden, 
insb. Begründungsergänzung zur Anwendung von § 249 Abs. 5 BauGB 

• Die Nutzung von Wald in Wasserschutzgebieten ist grundsätzlich untersagt

• Einzelne Planungskriterien der Tabuzonen sind zu ändern siehe Tab. 21 









… im Rahmen der aktuellen Neuaufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) 
für den Landkreis Lüchow-Dannenberg sowie anlässlich der gestrigen 
Informationsveranstaltung (16.06.2026) zum Planungsstand der Stromtrasse SuedOstLink+ in 
Dannenberg, zeigten sich gravierende planerische und kommunikative Konflikte. 

Im noch gültigen RROP 2004 ist unter Punkt 3.6.3 (Straßenverkehr), Unterpunkt 03 auf Seite 38, 
die zeichnerische Darstellung und Festlegung für den Aus-/Neubau der Hauptverkehrsstraße 
von regionaler Bedeutung „L 256 / K 1: Verbindung B 191 (westl. Quickborn) – Zadrau –
Lüchow“ verankert (Ortsumgehung Quickborn, Gusborn, Zadrau). 

In den aktuellen Entwürfen zur RROP-Neuaufstellung ist diese elementare 
Infrastrukturmaßnahme für den gesamten LK Lüchow-Dannenberg nicht mehr vorgesehen. 
Gleichzeitig belegen die am 16.06.2026 vorgestellten konkreten Trassenpläne des 
SuedOstLink+, dass die Höchstspannungs-Erdkabelleitung im Abschnitt zwischen der B 191 und 
der L 256 in Richtung Zadrau exakt auf dem Korridor verlaufen soll, der im RROP 2004 für die 
Ortsumgehung gesichert ist. 



Vor diesem Hintergrund frage ich die Verwaltung: 

1. Kenntnisstand der Kreisverwaltung: 
Seit welchem Zeitpunkt ist der Kreisverwaltung in ihrer Funktion als Untere 
Landesplanungsbehörde bekannt, dass der Trassenverlauf des SuedOstLink+ den landkreisseitig 
raumordnerisch gesicherten Korridor für die Ortsumgehung Quickborn/Gusborn/Zadrau (L 256 
/ K 1) physisch und rechtlich blockiert? 

2. Fehlende Information der Gremien und Kommunen: 
Warum wurden die politischen Gremien des Landkreises (BRW-Ausschuss, Kreisausschuss, 
Kreistag) sowie die betroffenen Kommunen (Gemeinde Gusborn, Samtgemeinde Elbtalaue) 
nicht transparent darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Streichung der Ortsumgehung im 
neuen RROP-Entwurf in direktem kausalen Zusammenhang mit der Privilegierung und 
Freigabe des Korridors für die Stromtrasse steht?

3. Prüfung von Alternativkorridoren / Bündelung: 
Wurde seitens der Kreisverwaltung im Verfahren mit dem Netzbetreiber geprüft, ob eine 
verkehrliche Parallelplanung (Bündelung von Erdkabel-Schutzstreifen und Straßentrasse) im 
betroffenen Korridor technisch möglich ist, oder ist die Ortsumgehung für die betroffenen 
Ortschaften durch die Genehmigung der Stromtrasse planerisch endgültig hinfällig? 



RROP 2004 RROP 2004 mit dargestellter heutiger Stromtrasse 



RROP Entwurf 2026
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Siehe Tabelle 21 auf ca. Seite 160 in der Begründung

Unveränderte Kriterien in den Kategorien Siedlung und Rundlinge.

Geänderte Kriterien in Natur und Landschaft

Geänderte avifaunistische Daten z.B. Horststandorte und national bedeutsamer 
Lebensraum der Wiesenweihe wurden in der Einzelfallprüfung betrachtet. 



Siehe Tabelle 21 auf ca. Seite 160 in der Begründung

Geänderte Kriterien in Wasserschutz

Geänderte Kriterien in Infrastruktur





VR 1 Röthen / Potenzialfläche 26

Im Vergleich zu 2025 neu 
hinzugekommen.



VR 1 Röthen / Potenzialfläche 26

Neu hinzugekommenes VR Wind 
aufgrund notwendiger Änderungen der 
Ausschlusskriterien: Der Verzicht auf den 
75 m Abstandspuffer zum VR Wald führte 
dazu, dass hier eine größere PF als vorher 
entstanden ist. In 2025 ist diese PF 
aufgrund ihrer geringen Größe und der 
isolierten Lage nicht geclustert worden 
und somit nicht im Einzelfall geprüft 
worden. 
Das ist mit den geänderten Kriterien nun 
anders, hinzu kommt auch, dass ein 
angrenzendes Vorranggebiet 
Windenergienutzung im RROP des 
Landkreis Lüneburg festgelegt ist. 



VR 2 Göhrde / Potenzialfläche 03

Neue Abgrenzung der PF aufgrund notwendiger 
Änderungen der Ausschlusskriterien: 

- Ausschluss von Wald in WSG
- Kleinräumige Änderung der Abgrenzung der EU-VSG
- Abstand zur 110 kV Leitung

Neu Abgrenzung des VR Wind: 
- Ausschluss Wald in WSG (O)
- Aufgrund des geänderten Zuschnitt ergibt sich eine 
geänderte Bewertung, z.B. bei der Umfassungsprüfung 
(SW) und somit Erweiterungen im N und SO



VR 2 Göhrde / Potenzialfläche 03 c

Nach der Einzelfallprüfung



VR 3 Karwitz / Potenzialfläche 03

Neue Abgrenzung der PF aufgrund notwendiger 
Änderungen der Ausschlusskriterien: 

- Ausschluss von Wald in WSG
- Kleinräumige Änderung der Abgrenzung der EU-VSG
- Abstand zur 110 kV Leitung

Neu Abgrenzung des VR Wind: 
- Ausschluss Wald in WSG (O)
- Aufgrund des geänderten Zuschnitt ergibt sich eine           

geänderte Bewertung, z.B. bei der 
Umfassungsprüfung (SW) und somit 
Erweiterungen im Norden und SO



VR 3 Karwitz / Potenzialfläche 03



VR 4 Jameln / Potenzialfläche 03 h

Neue Abgrenzung der PF aufgrund notwendiger 
Änderungen der Ausschlusskriterien: 
- Ausschluss von Wald in WSG (NW)
- Abgrenzung der EU-VSG

Neue Abgrenzung des VR Wind aufgrund aktualisierter 
avifaunistischer Daten (Einzelfallprüfung, Rotmilan)



VR 4 Jameln / Potenzialfläche 03 h



VR 5 Zernien / Potenzialfläche 06

Minimale neue Abgrenzung des VR, Anpassung aufgrund 
Zuschnitt



VR 5 Zernien Potenzialfläche 06

Nach der Einzelfallprüfung



VR 6 Maddau / VR 7 Tüschau /  Potenzialfläche 07 (Teilflächen a und b)

Neue Abgrenzung der PF aufgrund notwendiger Änderungen 
der Ausschlusskriterien: 
- Wegfall des 75 m Puffer zum VR Wald
- Kleinräumige Änderung der Abgrenzung der EU-VSG

Neue Abgrenzung des VR Wind aufgrund aktualisierter 
avifaunistischer Daten (Einzelfallprüfung, Rotmilan, 
Lebensraum nationaler Bedeutung Wiesenweihe)



Nach der Einzelfallprüfung

VR 6 Maddau / VR 7 Tüschau /  Potenzialfläche 07 (Teilflächen a und b)



VR 8  Meußließen/ Winterweye /  Potenzialfläche 10 (Teilflächen a,b,c)
VR 9 Solkau Nord
VR 10 Solkau West

Neue Abgrenzung des VR Wind aufgrund des 
Wegfalls des Abstandspuffer von 75m zur 
Landkreisgrenze (Windplanung LK Uelzen)



VR 8  Meußließen/ Winterweye /  Potenzialfläche 10 (Teilflächen a,b,c)
VR 9 Solkau Nord
VR 10 Solkau West

Nach der Einzelfallprüfung



VR 11 Küsten 

Neue Abgrenzung des VR Wind aufgrund 
aktualisierter avifaunistischer Daten 
(Einzelfallprüfung, hauptsächlich 
Lebensraum nationaler Bedeutung 
Wiesenweihe)



VR 11 Küsten / Potenzialfläche 16 a 



VR 12 Tarmitz Nord / VR 13 Tarmitz Süd  Potenzialfläche 17 Teilfläche a und b

Neue Abgrenzung des VR aufgrund der Anpassung 
der Bestandsfläche an Tabuzone A (Abstand Straße 
und Siedlung)



VR 12 Tarmitz Nord / VR 13 Tarmitz Süd  Potenzialfläche 17 Teilfläche a und b



VR 14 Bösel West / VR 15 Bösel Ost / VR 16 Woltersdorf Süd / VR 17 Woltersdorf Ost
Potenzialfläche 18 Teilflächen a, b, und c

Neue Abgrenzung des VR 
Woltersdorf Süd aufgrund 
aktualisiert avifaunistischer
Daten und daraus neu 
erfolgter Umfassungs-
prüfung

Neue Abgrenzung des VR 
Woltersdorf Ost und Bösel
Ost wg. Anpassung des 
Bestandsgebiete an 
Tabuzone A (Abstand 
Siedlung und Straße)

Neue Abgrenzung des VR 
Bösel West wg. 
aktualisierter 
avifaunistischer Daten



VR 14 Bösel West / VR 15 Bösel Ost / VR 16 Woltersdorf Süd / VR 17 Woltersorf Süd 
Potenzialfläche 18 Teilflächen a, b, und c



VR 18 Schweskau
Potenzialfläche 21 

Neue Abgrenzung des VR aufgrund der Anpassung 
der Bestandsfläche an Tabuzone A (Abstand Straße) 
und aktualisierter avifaunistischer Daten und  Lage 
am LSG 



VR 18 Schweskau
Potenzialfläche 21 



VR 19 Gartower Tannen
Potenzialfläche 25 

Neue Abgrenzung der PF aufgrund 
notwendiger Änderungen der 
Ausschlusskriterien: 
- Wegfall des 75 m Puffer zum VR 

Wald

Neue Abgrenzung des VR Wind 
aufgrund: 
- Verzicht auf Ergänzungsflächen (VR 

Wald)
- Wegfall des Bodenschutzwaldes 

(WFK)



VR 19 Gartower Tannen
Potenzialfläche 25 



VR 20 Wirl
Potenzialfläche 25 

Neue Abgrenzung des VR Wind 
aufgrund des Verzichtes auf 
Inanspruchnahme des VR Wald



VR 20 Wirl
Potenzialfläche 25 b



VR 21 Gorlebener Tannen
Potenzialfläche 29 a

Neue Abgrenzung des VR Wind 
aufgrund von Kompensationsflächen, 
aktualisierter avifaunistischer Daten 
(Einzelfallprüfung) und Entlastung von 
Gorleben (Standort Erholung)



VR 21 Gorlebener Tannen
Potenzialfläche 29 a



VR 22 Prezelle
Potenzialfläche 25 

Neue Abgrenzung des VR Wind aufgrund:

- Entfall Bodenschutzwald (NW)
- Wegfall Abstandspuffer von 75m zum VR Wald 
 Inanspruchnahme von VR Wald (NW)

- Aktualisierter avifaunistischer Daten (SW+ Mitte)



VR 22 Prezelle
Potenzialfläche 25 



VR 23 Leisten 
Bestandswindpark 

Neue Abgrenzung des VR Wind 
(Bestandsgebiet) aufgrund von Anpassung an 
Tabuzone A (Abstand Straße und Siedlung)



VR 25 Tobringen Ost und VR 26 Tobringen West 
Potenzialflächen 20 a und b



VR 25 Tobringen Ost und VR 26 Tobringen West 
Potenzialflächen 20 a und b



VR 27 Lanze
Potenzialfläche 24

Neue Abgrenzung des VR Wind 
(Bestandsgebiet) aufgrund von Anpassung an 
Tabuzone A (Abstand Straße) und 
aktualisierter avifaunistischer Daten 



VR 27 Lanze
Potenzialfläche 24
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